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 Entwurf eines Gesetzes
 zu dem Vertrag vom 2. April 2013 über den Waffenhandel

 A.  Problem und Ziel

 Die  Gefahren  und  negativen  Effekte,  die  von  einem  unregulierten  Handel  mit
 Rüstungsgütern  ausgehen,  sind  evident.  Sie  zeigen  sich  im  massenweisen  Miss-
 brauch  von  Waffen  zur  Verletzung  von  Menschenrechten  und  Verstößen  gegen
 das  humanitäre  Völkerrecht  und  in  der  Existenz  eines  umfangreichen  illegalen
 Marktes.  Die  bisherige  Situation,  in  der  es  keine  global  gültigen  Standards  für
 den  Handel  mit  Rüstungsgütern  gibt,  wurde  insbesondere  von  der  Zivilgesell-
 schaft seit Jahren kritisiert.

 Ziel  des  Vertrages  über  den  Waffenhandel  ist  es,  den  internationalen  Handel  mit
 konventionellen  Rüstungsgütern  durch  die  Schaffung  von  rechtlich  bindenden,
 weltweit  einheitlichen  Mindeststandards,  insbesondere  für  Exporte,  zum  Zwe-
 cke  der  Stärkung  von  Frieden  und  Sicherheit  zu  regulieren.  Das  ist  ein  Meilen-
 stein in unserem weltweiten Bemühen um Rüstungskontrolle und Sicherheit.

 Neben  Großwaffensystemen  (mindestens  alle  Waffen  der  Kategorien  des  Waf-
 fenregisters  der  Vereinten  Nationen)  werden  auch  Kleinwaffen  und  leichte  Waf-
 fen  sowie  weite  Bereiche  an  Munition  und  wesentliche  Bauteile  für  die  vom  Ver-
 trag  abgedeckten  Waffen  erfasst.  Die  Exportbewertungskriterien,  der  Kern  des
 Vertrages,  spiegeln  einen  wesentlichen  Teil  der  bereits  in  Deutschland  und  der
 Europäischen  Union  seit  Längerem  geltenden  umfangreicheren  Bewertungskri-
 terien  wider.  Insbesondere  ist  die  „Goldene  Regel“  (keine  Genehmigung  von
 Ausfuhren,  falls  ein  eindeutiges  Risiko  schwerer  Menschenrechtsverletzungen
 oder  schwerer  Verletzungen  des  Kriegsvölkerrechts  besteht)  weitgehend  enthal-
 ten.

 Es  gibt  absolute  Verbotstatbestände  bei  Kenntnis  des  Ausfuhrstaats  über  die  be-
 vorstehende  Verwendung,  z.  B.  zu  Kriegsverbrechen  oder  Verbrechen  gegen  die
 Menschlichkeit.  Die  Untergrabung  von  Frieden  und  Sicherheit  ist  ein  weiteres
 Versagungskriterium.  Außerdem  ist  auch  ein  festgestelltes  Umleitungsrisiko  Er-
 wägungsgrund  für  eine  Versagung  der  Ausfuhrgenehmigung.  Besondere,  aber
 weniger  detaillierte  Vorschriften  gelten  für  Einfuhren,  Durchfuhren  bzw.  Umla-
 dungen sowie Vermittlungsgeschäfte.

 Der  Vertrag  tritt  neunzig  Tage  nach  Hinterlegung  der  fünfzigsten  Ratifikations-,
 Annahme-  oder  Genehmigungsurkunde  in  Kraft.  Die  Annahme  des  Vertrages  in
 der  Generalversammlung  der  Vereinten  Nationen  mit  155  Ja-Stimmen  doku-
 mentiert  die  große  internationale  Akzeptanz  des  Vertrages.  Viele  seiner  Unter-
 stützer  haben  erklärt,  durch  rasches  Inkrafttreten  des  Vertrages  schnellstmöglich
 einen  Beitrag  zur  Reduzierung  der  durch  illegale  und  unverantwortliche  Waffen-
 transfers  weltweit  verursachten  Probleme  zu  leisten.  Auch  die  Bundesregierung
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setzt  sich  für  ein  zügiges  Inkrafttreten  des  Vertrages  und  dessen  internationale
 Durchführung  ein.  Wichtig  hierfür  wird  auch  die  Unterstützung  sein,  die  insbe-
 sondere  Entwicklungs-  und  Schwellenländern  angeboten  werden  kann,  um  die
 jeweiligen  innerstaatlichen  Voraussetzungen  zur  Umsetzung  der  Vertragsver-
 pflichtungen bis spätestens zum Inkrafttreten zu schaffen.

 Die  Bundesregierung  wird  nicht  nur  gegenüber  den  Partnerstaaten  in  der  Euro-
 päischen  Union  für  eine  frühzeitige  Unterzeichnung  und  Ratifikation  des  Vertra-
 ges  werben,  sondern  sich  auch  dafür  einsetzen,  dass  –  aus  unterschiedlichen
 Gründen  –  zögerliche  Staaten  diesen  Vertrag  unterzeichnen  und  ratifizieren,  um
 eine möglichst universelle Anwendung des Vertrages zu erreichen.

 Durch  die  frühzeitige  Unterzeichnung  und  innerstaatliche  Ratifizierung  des  Ver-
 trages  soll  der  besondere  Stellenwert  unterstrichen  werden,  den  der  Vertrag  über
 den Waffenhandel für die Bundesrepublik Deutschland einnimmt.

 B.  Lösung

 Durch  das  vorliegende  Gesetz  sollen  die  Voraussetzungen  nach  Artikel  59
 Absatz  2  Satz  1  des  Grundgesetzes  für  die  Ratifizierung  des  Vertrages  über  den
 Waffenhandel geschaffen werden.

 Das  Gesetz  beschränkt  sich  auf  die  Zustimmung  zum  Vertrag  und  regelt  nicht
 Fragen der innerstaatlichen Durchführung des Vertrages.

 Da  die  Regeln  des  Vertrages  für  die  Kontrolle  von  Waffentransfers  hinter  den
 deutschen  Regelungen  im  Zusammenhang  mit  dem  Kriegswaffenkontrollgesetz,
 dem  Außenwirtschaftsgesetz  und  dem  Waffengesetz  sowie  den  EU-Regeln  zu-
 rückbleiben,  ist  grundsätzlich  von  keinem  gesetzlichen  Änderungsbedarf  zur
 Durchführung des Vertrages auszugehen.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 D.1  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Haushaltsausgaben  ohne  Vollzugsaufwand  sind  durch  das  Gesetz  nicht  zu  er-
 warten.

 D.2  Vollzugsaufwand

 Über  die  Finanzordnung  einschließlich  der  Verteilung  der  Kosten  im  Zusam-
 menhang  mit  den  im  Vertrag  vorgesehenen  Konferenzen  der  Vertragsstaaten  und
 des  Sekretariats  beschließt  gemäß  Artikel  17  Absatz  3  des  Vertrages  die  Kon-
 ferenz  der  Vertragsstaaten.  Ausgehend  von  dem  üblichen  Verfahren  der  anteil-
 mäßigen  Umlage  entsprechend  dem  angepassten  Beitragsschlüssel  der  Verein-
 ten  Nationen  werden  die  Kosten  aus  heutiger  Sicht  –  gemessen  an  den
 Erfahrungen  z.  B.  des  Waffenübereinkommens  der  Vereinten  Nationen  –  für
 Deutschland  auf  etwa  60  000  Euro  pro  Jahr  geschätzt.  Dafür  wird  Vorsorge  im
 Haushaltsplan des Auswärtigen Amts getroffen.

 Durch  das  Gesetz  entsteht  keine  weitere  Kostenbelastung  der  Bundesrepublik
 Deutschland.  Insbesondere  sieht  Artikel  16  des  Vertrages  keine  rechtliche  Ver-
 pflichtung zu Maßnahmen der internationalen Unterstützung vor.

 Im  Rahmen  ihres  Einsatzes  für  ein  zügiges  Inkrafttreten  des  Vertrages  und  des-
 sen  internationale  Umsetzung  plant  die  Bundesregierung  Haushaltsmittel  zur
 Stärkung  der  internationalen  Sicherheit  durch  Implementierung  von  Transfer-
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kontrollen  für  Rüstungsgüter  in  Schwellen-  und  Entwicklungsländern  für  das
 Jahr  2014  ein.  Der  Mittelansatz  für  die  folgenden  Jahre  ist  aufwachsend.  Dafür
 wird  Vorsorge  im  Einzelplan  des  Auswärtigen  Amts  getroffen.  Die  Umsetzung
 des  Vertrages  erfolgt  im  Rahmen  der  bestehenden  Haushalts-  und  Finanzplanan-
 sätze.

 Vollzugsaufwand  entsteht  beim  Auswärtigen  Amt,  beim  Bundesministerium  für
 Wirtschaft  und  Technologie  sowie  beim  Bundesministerium  der  Verteidigung.
 Dieser  dürfte  im  Rahmen  der  bisherigen  Kosten  für  die  Durchführung  der  Trans-
 ferkontrollen liegen.

 Länder  und  Gemeinden  werden  durch  die  Ratifizierung  des  Vertrages  unmittel-
 bar nicht mit Kosten belastet.

 E.  Erfüllungsaufwand

 E.1  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Kein Erfüllungsaufwand.

 E.2  Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Kein bezifferbarer Erfüllungsaufwand.

 E.3  Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Für  den  Bereich  der  Verwaltung  werden  sechs  Informationspflichten  (Artikel  5
 Absatz  4  und  6,  Artikel  7  Absatz  6,  Artikel  8  Absatz  1,  Artikel  13  Absatz  1
 und  3)  eingeführt.  Betroffen  sind  hiervon  das  Auswärtige  Amt,  das  Bundes-
 ministerium  für  Wirtschaft  und  Technologie  und  das  Bundesministerium  der
 Verteidigung.  Die  Höhe  der  erwarteten  Mehrkosten  lässt  sich  aus  heutiger  Sicht
 nicht  beziffern.  Sie  wird  erfahrungsgemäß  im  Rahmen  üblicher  Verwaltungs-
 kosten  in  derartigen  Fällen  liegen.  Etwaiger  Mehrbedarf  an  Sach-  und  Personal-
 mitteln ist finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan auszugleichen.

 F.  Weitere Kosten

 Sonstige  Kosten  für  die  sozialen  Sicherungssysteme  sowie  Auswirkungen  auf
 die  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreis-
 niveau, sind nicht zu erwarten.
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Entwurf eines Gesetzes
 zu dem Vertrag vom 2. April 2013 über den Waffenhandel
 Der  Text  des  Gesetzentwurfs  und  der  Begründung  ist  gleich-
 lautend mit der Bundestagsdrucksache 17/13708.
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